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VDV-Schrift 710 „Dienstanweisung für den Fahrdienst mit Straßenbahnen (DFStrab)“ 

Ausgabe 04/2022 

Die VDV-Schrift 710 – Dienstanweisung für den Fahrdienst mit Straßenbahnen (DFStrab) (Ausgabe 4/2002) 
wurde überarbeitet und liegt nun in einer aktualisierten Fassung vor. 

 
Gemäß § 8 Abs. 2 BOStrab hat der Betriebsleiter BOStrab zu den Vorschriften der BOStrab  und entsprechend 
den jeweiligen betrieblichen Erfordernissen Dienstanweisungen für Betriebsbedienstete aufzustellen. Die 
nunmehr überarbeitete VDV-Schrift 710 „Dienstanweisung für den Fahrdienst mit Straßenbahnen – DFStrab“ 
dient als Rahmen-Dienstanweisung und bedarf einer betriebspezifischen Anpassung bzw. Ergänzung für die im 
Text mit „örtliche Anweisung“ dargestellten Sachverhalte.   
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